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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §52;

BauO NÖ 1976 §118 Abs8;

BauRallg;

Rechtssatz

Stützt sich die Abweisung eines Antrages eines Anrainers auf Erlassung eines baupolizeilichen Auftrages "die beiden

Fenster (in der Feuermauer des Nachbarhauses) zu verschließen" auf ein Gutachten eines Sachverständigen, wonach

dieser die Erhöhung der Brandgefahr durch die Vergrößerung nur eines Fensters faktisch ausschließt, so ist der

Sachverhalt in einem wesentlichen Punkt ergänzungsbedürftig, weil nicht geklärt wurde, in welchem Ausmaß beide

Fenster im Nachbarhaus des Antragstellers konsenslos sind und ob dadurch seine Anrainerrechte in einem im Sinne

des § 118 Abs 8 der NÖ BauO 1976 relevanten Ausmaß berührt werden.
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